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Landesverwaltungsgericht Oberösterreich 

Medienmitteilung 

vom 27. April 2026 

 

 

Marchtrenk: Disziplinarverfahren gegen (ehemalige) Mitglieder 

einer Freiwilligen Feuerwehr: Landesverwaltungsgericht 

Oberösterreich beschließt Beendigung des Verfahrens 

Der Oö. Landes-Feuerwehrkommandant verhängte mit Bescheid über vier 

Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr Disziplinarstrafen in Form des befristeten 

Ausschlusses von der Teilnahme an Veranstaltungen (Lehrgänge und 

Wettbewerbe) des Oö. Landes-Feuerwehrverbandes. Den Betroffenen wurden 

mehrere Pflichtverletzungen angelastet. 

Gegen diesen Bescheid erhoben die vier Betroffenen Beschwerde an das 

Landesverwaltungsgericht Oberösterreich. Sie brachten im Wesentlichen vor, 

zwischenzeitlich aus der Freiwilligen Feuerwehr ausgetreten zu sein, weshalb 

keine Disziplinargewalt mehr über sie bestehe. 

Das Landesverwaltungsgericht kam auf Basis der Verfahrensunterlagen, 

zum Ergebnis, dass das als eingestellt geltende Disziplinarverfahren aus Anlass 

des Austrittes der betroffenen Mitglieder abzubrechen war. 

Das Oö. Feuerwehrgesetz enthält keine ausdrückliche Regelung für den 

Fall, dass ein Disziplinarverfahren durch den Austritt eines Mitglieds 

gegenstandslos wird. Das Landesverwaltungsgericht zog daher hilfsweise 

Regelungen sachlich vergleichbarer und ähnlich gelagerter Materien zur 

Beurteilung der Rechtslage heran. Danach ist davon auszugehen, dass 

Disziplinarverfahren bei Beendigung des zugrundeliegenden Rechtsverhältnisses 

grundsätzlich nicht weitergeführt werden können. Das bedeutet 

vorliegendenfalls, dass die Disziplinarverfahren abzubrechen waren. 

 

Der genaue Wortlaut der Entscheidung kann im Internet unter der Geschäftszahl 

(LVwG-154596) abgerufen werden. 

Mag. Markus Kitzberger 

Vizepräsident 

https://www.lvwg-ooe.gv.at/Entscheidungen/2026/154596_2.pdf
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Rückfragenhinweis: 

Medienstelle 

Mag. Stefan Herdega 

+43 664 60072 – 89933 

medienstelle@lvwg-ooe.gv.at  

 

Hinweise: 

Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur und des 

Ausdrucks finden Sie unter: www.lvwg-ooe.gv.at/DasGericht_Amtssignatur. Informationen zum Datenschutz 

finden sie unter: www.lvwg-ooe.gv.at/Service_Datenschutzmitteilung. 
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